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0 5 3 2 Ersatz Regulierautomatik Brienzersee - Projektierung und Realisierung
Einjähriger Verpflichtungskredit

1 GEGENSTAND

Für den Ersatz der Regulierautomatik Brienzersee wird ein Verpflichtungskredit von
CHF 1'215'000.00 bewilligt. Die automatische Steuerung für die Regulierung des Brienzer-
sees in Unterseen / Interlaken muss ersetzt werden, da sie am Ende ihres Lebenszyklus an-
gelangt ist. Zudem entspricht die heutige Anlage nicht mehr den Erfordernissen einer koordi-
nierten Bewirtschaftung von Brienzer- und Thunersee (Gesamtsteuerung Oberlandseen).

2 RECHTSGRUNDLAGEN

- Gesetz über Gewässerunterhalt und Wasserbau (WBG, BSG 751.11) vom 14. Februar
1989, Art. 4; Abs. 3

- Wasserbauverordnung vom 15. November 1989 (WBV, BSG 751.111.1); Artikel 2a, Abs.1
Reglement für die Regulierung des Brienzersees; Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion
des Kt. Bern (BVE); 12. Oktober 1992

- Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBG, BSG 731.2) vom 11. Juni 2002,
Art. 6

- Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBV, BSG 731. 21) vom 16. Okto-
ber 2002, Art. 7, Abs. 3 Bst. f

- Gesetz über die Steuerung von Finanzen und Leistungen vom 26.3.2002 (FLG, BSG
620.0), Art 43 ff

- Verordnung über die Steuerung von Finanzen und Leistungen vom 3. Dezember 2003
(FLV, BSG 621.1), Art. 136 ff

- Organisationsverordnung BVE vom 18.10.1995 (OrV BVE, BSG 152.221.191) Art. 11

3 KOSTEN; GEBUNDENE AUSGABEN

Positionen
Vorarbeiten bis Ende 2006: Planung, Vorprojekt, Hydraulik, Koordination mit
Gesamtsystem Oberlandseen (bereits bewilligt und ausgegeben)
Realisierung der Steuerung (2007)
Projektleitung / Koordination (2007)
Reserve (Unvorhergesehenes)

Total (inkl. MWSt.)

Franken
228'000.00

1'055'000.00
GO'000.00

100-000.00

1'443'000.00

Total zu bewilligender Kredit für das Jahr 2007 (inkl. MWSt.): CHF 1'215'000.00
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4 KREDITART/KONTO/RECHNUNGSJAHR

Es handelt sich um eine gebundene einmalige Ausgabe gemäss Art. 48 Abs. 1 Bst. d und f
und Art. 46 FLG (Einjähriger Verpflichtungskredit Art. 50 Abs. 2 FLG).

Produktegruppe: Wasserwirtschaft

Konto
503400
318000

Kostenträger
911012202
911012202

Rechnungsjahr
2007
2007

Total (inkl. MWSt.)

Franken
1 '055'000.00

160'000'00

1'215'000.00

Die Ausgabe ist im Voranschlag 2007 berücksichtigt.

5 BEDINGUNGEN

Die geforderte Betriebssicherheit und die Zielsetzungen für die koordinierte Regulierung der
verschiedenen Anlagen der Oberlandseen können nur erreicht werden, wenn alle Teile betref-
fend Technologie, Funktionalität und Bedienung identisch oder sehr eng aufeinander abge-
stimmt sind. Deshalb muss der Auftrag im freihändigen Verfahren an dieselbe Firma vergeben
werden können, die schon die Thunersee-Steuerung im Jahre 2002 geplant und geliefert hat.

6 BEGRÜNDUNG

Die automatische Steuerung für die Regulierung des Brienzersees in Unterseen / Interlaken
muss ersetzt werden, da sie am Ende ihres Lebenszyklus angelangt ist. Zudem entspricht die
heutige Anlage nicht mehr den Erfordernissen einer koordinierten Bewirtschaftung von Brien-
zer- und Thunersee (Gesamtsteuerung Oberlandseen).

An die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion
Finanzdirektion
Steuerungskommission
Finanzkontrolle

Für getreuen Protokollauszug Der Staatsschreiber:


